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Aggregierte Steuerbemessungsgrundlage: Die Aggregierte Steuerbemessungsgrundlage 
(ASG) ist die Grundlage für die Berechnung des Ressourcenindexes. Die ASG fasst die 
Summe der steuerbaren Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen sowie die 
Summe der Gewinne der juristischen Personen zu einer Masszahl zusammen. Die ASG pro 
Einwohner eines Kantons im Verhältnis zur gesamtschweizerischen ASG pro Einwohner 
ergibt sodann den Ressourcenindex des Kantons und widerspiegelt damit die Wirtschafts-
kraft eines Kantons. 
 
BEPS: „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) (Deutsch: „Aushöhlung der Besteuerungs-
grundlage und Gewinnverschiebung“, ist ein Querschnittsprojekt im Fiskalkomitee der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Es behandelt die Prob-
lematik geltender Regeln, die Unternehmen ermöglichen, ihre steuerbaren Gewinne vom Ort 
der eigentlichen Geschäftstätigkeit auf andere Standorte zu verschieben, um die Steuerbe-
lastung zu minimieren oder zu vermeiden. Ziel ist es, auf multilateraler Ebene gemeinsame, 
ausgewogene und effiziente Regeln zur Verhinderung solcher Praktiken zu erarbeiten. Die 
Schweiz beteiligt sich aktiv an den BEPS-Arbeiten. 
 
Beta-Faktoren: Gewinne von Gesellschaften mit kantonalem Steuerstatus (vgl. Eintrag 
„Steuerstatus“) werden im Ressourcenpotenzial mit Beta-Faktoren verrechnet und somit an-
ders gewichtet. Aufgrund der privilegierten Besteuerung dieser Gewinne fliessen sie nur mit 
reduziertem Gewicht in das Ressourcenpotenzial ein. Die Grundlage dazu bilden die Vorga-
ben des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG). Die Beta-Faktoren werden aufgrund von 
Steuerdaten empirisch erhoben und jeweils für eine Vierjahresperiode festgelegt. 
 
Beteiligungsabzug: Durch den Beteiligungsabzug wird vermieden, dass Beteiligungserträge 
im Konzern mehrfach belastet werden. Wenn eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
(z.B. Unternehmen „A“) an einer anderen Gesellschaft (z.B. Unternehmen „B“) beteiligt ist 
und von dieser Dividenden bezieht, sind diese Erträge bereits mit der Gewinnsteuer der Ge-
sellschaft (Unternehmen B) belastet. Würden diese Beteiligungserträge nun bei der Gesell-
schaft, welche die Beteiligung hält („A“), nochmals von der Gewinnsteuer erfasst, entstünde 
eine Mehrfachbelastung der Beteiligungserträge, welche durch den Beteiligungsabzug ver-
meiden werden soll.  
 
Forum on Harmful Tax Practices: Nach der Veröffentlichung des Berichts "Harmful Tax 
Competition: An Emerging Global Issue" (Deutsch: „Schädlicher Steuerwettbewerb: eine 
aufstrebende globale Thematik“) im Jahr 1998 schuf die OECD (Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung) ein spezielles Forum, das "Forum on Harmful Tax 
Practices". Ziel ist es, schädliche Steuerpraktiken in OECD-Mitgliedstaaten und weiteren 
Ländern aufzuzeigen und zu verhindern. Das Forum hat drei Fortschrittsberichte vorgelegt. 
Darüber hinaus hat es eine Modellvereinbarung über den Informationsaustausch in Steuer-
angelegenheiten erarbeitet. Die Schweiz ist in diesem Gremium vertreten. 
 
Gewinnsteuer des Bundes: Der Gewinnsteuer des Bundes unterliegen alle juristischen 
Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in der Schweiz gleichermassen. Dies betrifft 
insbesondere Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung) und Genossenschaften sowie Vereine, Stiftungen 
und übrige juristische Personen. 
 
Gewinnsteuer, zinsbereinigt: Bei einer zinsbereinigten Gewinnsteuer können über den 
Abzug der Schuldzinsen hinaus auch kalkulatorische Zinsen auf dem Eigenkapital von der 



Bemessungsgrundlage abgezogen werden. Damit würde die Gleichbehandlung von Eigen- 
und Fremdkapital auf Stufe des Unternehmens erreicht (d.h. ohne die Berücksichtigung der 
Steuerlast des Anteileigners).  
 
Gewinnsteuerbelastung, statutarisch: Sie basiert auf den gesetzlich vorgegebenen Ge-
winnsteuersätzen. Beim Bund beträgt sie 8.5%. 
 
Gewinnsteuerbelastung, effektiv: Weil der Steuerbetrag von der Bemessungsgrundlage 
abgezogen werden kann, reduziert sich die tatsächliche Belastung entsprechend. Beim Bund 
entspricht sie 7.83%. 
 
Lastenausgleich: Der Lastenausgleich entlastet Gebirgs- und Zentrumskantone, die bei der 
Bereitstellung von staatlichen Gütern und Dienstleistungen strukturbedingt mit höheren Kos-
ten konfrontiert sind. Beiträge für Sonderlasten erfolgen zum einen mit dem geografisch-
topografischen Lastenausgleich (GLA) und zum anderen mit dem soziodemografischen Las-
tenausgleich (SLA). Der Lastenausgleich wird vollständig durch den Bund finanziert. 
 
Lizenzbox: Eine Box ist eine steuerrechtliche Massnahme, bei welcher gewisse Gewinne 
privilegiert besteuert werden. Bei der Lizenzbox werden Unternehmenserträge im Bereich 
von Immaterialgütern privilegiert besteuert (z.B. Lizenzgebühren aus einem Patent). Der 
Kanton Nidwalden kennt in seinem kantonalen Steuerrecht die Lizenzbox. 
 
Nichtbesteuerung, internationale: Ein Einkommen wird weder im Staat A noch im Staat B 
besteuert. Sie entsteht hauptsächlich aufgrund unilateraler Steuerbefreiungen nach nationa-
lem Recht oder im Zusammenspiel dieser unilateralen Steuerbefreiung mit einer Steuerbe-
freiung nach Doppelbesteuerungsabkommen im anderen Staat.  
 
Nationaler Finanzausgleich: Der nationale Finanzausgleich regelt die finanziellen Bezie-
hungen zwischen Bund und Kantonen. Er umfasst einerseits die Zuteilung der öffentlichen 
Aufgaben und andererseits die Umverteilung von öffentlichen Geldern zwischen Bund und 
Kantonen bzw. zwischen den Kantonen. Mit dem nationalen Finanzausgleich werden zwei 
Hauptziele verfolgt: die Verringerung der kantonalen Unterschiede in der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit und die Steigerung der Effizienz bei der staatlichen Aufgabenerfüllung. 
 
Prinzipalgesellschaft: International tätige Konzerne fassen ihre regionalen Strukturen oft in 
grösseren Einheiten zusammen und zentralisieren die Funktionen, Verantwortlichkeiten und 
Risiken innerhalb des Konzerns nach Produktgruppen oder Märkten. Die Obergesellschaft 
einer solchen Struktur wird als Prinzipalgesellschaft bezeichnet. Sie übernimmt für ihre glo-
balisierten Märkte insbesondere den Einkauf, die Planung der Forschung und Entwicklung, 
die Produktionsplanung und -steuerung, die Lagerverwaltung und Logistikplanung, die Ent-
wicklung der Marketingstrategie, die Absatzplanung und -steuerung, Treasury and Finance 
sowie die Administration.  
 
Ressourcenausgleich: Der Ressourcenausgleich ist eines der Ausgleichsinstrumente im 
Rahmen des nationalen Finanzausgleichs.  Kantone mit unterdurchschnittlichen eigenen 
Ressourcen können durch den Ressourcenausgleich mit genügend frei verfügbaren Finanz-
mitteln ausgestattet werden. Der Ressourcenausgleich trägt dazu bei, die Unterschiede in 
der finanziellen Leistungsfähigkeit zwischen den Kantonen zu verringern und die steuerliche 
Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Verhältnis zu erhalten. Er wird durch 
den Bund und die ressourcenstarken Kantone finanziert. Der Bund finanziert den vertikalen 
Ressourcenausgleich, die ressourcenstarken Kantone den horizontalen Ressourcenaus-
gleich. 
 
Ressourcenindex: Der Ressourcenindex bildet die Basis für den Ressourcenausgleich. Er 



widerspiegelt die steuerlich ausschöpfbaren Ressourcen eines Kantons im Vergleich zum 
schweizerischen Durchschnitt. Der schweizerische Mittelwert des Ressourcenpotenzials je 
Einwohner bildet dabei den Indexwert von 100. Kantone mit einem Ressourcenpotenzial je 
Einwohner unter dem Landesdurchschnitt, d.h. unter 100, gelten als ressourcenschwach, 
diejenigen über 100 gelten als ressourcenstark. 
 
Ressourcenpotenzial: Das Ressourcenpotenzial bildet die steuerlich ausschöpfbaren Res-
sourcen eines Kantons ab und zeigt damit die finanzielle Leistungsfähigkeit eines Kantons. 
Das Ressourcenpotenzial ist die Basis für die Berechnung des Ressourcenindex. Es ent-
spricht dem dreijährigen Durchschnitt der Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage (ASG), 
welche im Wesentlichen auf der Bemessungsgrundlage der direkten Bundessteuern basiert. 
 
Ring-Fencing: Unter dem Begriff „ring-fencing“ versteht man im Steuerbereich die unter-
schiedliche Behandlung von in- und ausländischen Unternehmen und / oder Erträgen, inso-
fern als Einkünfte aus ausländischer Quelle tiefer besteuert werden.  
 
Steuererleichterungen auf Bundesebene: Im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des 
Bundes werden Unternehmen, die sich in strukturschwachen Gebieten der Schweiz nieder-
lassen wollen, unter bestimmten Umständen Steuererleichterungen bei der direkten Bundes-
steuer gewährt. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Standortkanton an der Steuererleich-
terung beteiligt. Die Erleichterungen sind auf maximal zehn Jahre begrenzt.  
 
Steuerharmonisierung, formelle/materielle: Die formelle Steuerharmonisierung wurde als 
Verfassungsauftrag von den Stimmberechtigten 1977 angenommen. Gemäss Art. 129 der 
Bundesverfassung legt der Bund die Grundsätze über die Harmonisierung der direkten 
Steuern von Bund und Kantonen und Gemeinden fest. Die formelle Steuerharmonisierung 
beschränkt sich auf die Steuerpflicht, den Gegenstand und die zeitliche Bemessung der 
Steuern sowie das Verfahrens- und Steuerstrafrecht. Die materielle Steuerharmonisierung, 
die in der Schweiz nicht vorgesehen ist, bezieht sich auf die Steuertarife bzw. Steuersätze 
und die Sozialabzüge.  
 
Steuerstatus, kantonaler: Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und teilweise Stiftun-
gen, die bestimmte Funktionen erfüllen oder deren Geschäftstätigkeit stark auslandbezogen 
ist, können auf kantonaler Ebene in den Genuss eines Steuerstatus kommen. Das Steuer-
harmonisierungsgesetz des Bundes (StHG) unterscheidet verschiedene Formen von Gesell-
schaften mit Sonderstatus: 
 
− Holdinggesellschaften (Art. 28 Abs. 2 StHG) 

Die Hauptaktivität besteht im langfristigen Halten und Verwalten von Beteiligungen. 
 
− Verwaltungsgesellschaften 

− Domizilgesellschaften (Art. 28 Abs. 3 StHG) 
Diese üben in der Schweiz keine Geschäftstätigkeit aus und nehmen nur Verwaltungs-
funktionen wahr. 

− Gemischte Gesellschaften (Art. 28 Abs. 4 StHG) 
Ihre Geschäftstätigkeit in der Schweiz ist lediglich von untergeordneter Bedeutung.  

 
Bei der direkten Bundessteuer gibt es keine Steuerstatus. 
 
Swiss Finance Branch: Sie ist die schweizerische Betriebsstätte einer ausländischen Kon-
zernfinanzierungsgesellschaft.  
 
Unternehmenssteuerreformen (I-III): Die Unternehmenssteuerreform I wurde 1997 in Kraft 
gesetzt. Massnahmen beinhalteten die Verbesserung des Holdingstandortes, die Beseiti-



gung der Kapitalsteuer und einen linearen Gewinnsteuersatz. Die Unternehmenssteuerre-
form II wurde am 24. Februar 2008 von den Stimmenden angenommen und zwischen 2008 
und 2011 in Kraft gesetzt. Ihre Kernelemente waren die Milderung der wirtschaftlichen Dop-
pelbelastung, der Abbau von substanzzehrenden Steuern, die Entlastung für die Personen-
unternehmen und das Kapitaleinlageprinzip. Die Unternehmenssteuerreform III verfolgt das 
Ziel, die Attraktivität des Steuerstandortes Schweiz zu stärken, indem gewisse in der Kritik 
stehende Regelungen ersetzt werden. Damit soll die Rechts- und Planungssicherheit für in 
der Schweiz tätige Unternehmen gestärkt werden. 
 
Verhaltenskodex der EU: Der Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung wurde 
vom Rat der EU-Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN) am 1. Dezember 1997 beschlos-
sen. Der Verhaltenskodex ist kein rechtsverbindliches Instrument, stellt aber eine politische 
Verpflichtung für die EU-Mitgliedstaaten dar. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, geltende 
steuerliche Massnahmen, die als schädlicher Steuerwettbewerb einzustufen sind, zurückzu-
nehmen und künftig keine derartigen Maßnahmen mehr zu treffen. 
 


